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Index

L37157 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Tirol

L82007 Bauordnung Tirol

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO Tir 1978 §53 Abs1 lita;

VStG §5 Abs1;

Rechtssatz

Veranlasst der Beschuldigte als Bauherr Maßnahmen (hier:

Unterkellerung eines Gebäudes, Errichtung eines dreizügigen Kamins, sowie eines dreiseitig ummauerten Schuppens),

deren BewilligungspAicht von ihm nicht in Zweifel gezogen worden sind, so kann die Behörde in der Frage der

Schuldzumessung zumindest von einem fahrlässigen Verhalten ausgehen.

Schlagworte

Andere Einzelfragen in besonderen Rechtsgebieten Baurecht
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